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1) Es soll da-'Adelich von -Baumbachische Guth zu Lenderscheid nebst darzn gehörigen gehenden,
so zu Petri 1773. vacant wird anderwärts auf 3 oder 6 Jahre verpachtet werden und können die
zu dieser Pachtung Lust tragende sich binnen hier und heil. 3 Könige 1773. entweder in Loco
Lenderscheid oder bey den Herrn Lt. von Baumbach von denen Censst'armcs zu Cassel melden,
und die Couditionen vernehmen, doch muß ein zukünftiger Pachter Gericht!. Caution auf das
wenigste von 5 -oRthlr. einzulegen im Stande seyn.

2) Cs soll das Adelich von Milchlingische- unter Commissarischer Administration stehende Guth zn
Lembach /zwischen Homberg und Borcken belegen, überhaupt in 200Acker Land, (davon 80.
Acker zeheudbar, und zzÄcker über Winter besäet sind) 72Acker Wiesen und 82 Acker Hude
Trieschen bestehend, mit zubehöriger freyen Schäferey, auf 3. 6. auch 9 Jahre an den Meist
bietenden , welcher aber nicht allein eine proportionirliche Caution von 3 bis gooRtblr. zu b--

sselleu, sondern auch eilt Attestat beyzubringen hat, daß er ein Oeconomie verständiger seye,
verpachtet werde» : Wer mm dasselbe zu pachten gesonnen-, der kan sich in dem dazu augesez-
ten T^rystny Donnerstags deil 28sten Jamiarii a. f. vor der Commillion dahier cinsinden, sein
Gebott thun, und darauf des Anschlags, und hiernachstigen rechtlichen kstaisiitcnentr gewärti
gen, wobey dann nicht allein angefüget wird, daß die nähere Beschaffenheit des Guths nebst wei
teren Pacht-Conclitionen bey der hiesigen Commillion bey deltt beseelten Adniiniftratore Schraub

 zu Lcudorff, auch bey dc»n von Dftlchlingischen Curatore bonorum Hrn. Amtsverwalter Müller
zu Traysa an der Lumda erkundiget werden können, sondern auch versichert wird, daß wann
man von der Tüchtigkeit und dem Wohlstände eines oder des andern Pachtlustigeu versichert
ist, man sich zu allen möglichen billigen Couditionen verstehen werde. Borcken den i/ten
Nov. 1772. vigore Commi(stoni s, I. p. Rehr.

3) Nächstkünftigen Petri-Tag ist ein obnweit Cassel belegenes Guth zu vermevern, wobey nebst
hinlänal. Wohnung für den Meyer, Scheuern, Stallung, mal. Garten, i8Ackcr Wiesenwachs
208 Acker Länderey und ein-Pfirch von 200 Stück Schaffen befindlich, und kann allenfals ein

Inventarium an Pferde, Ochsen, Kühe, Schweine, Federvieh und Wagen auch sonstigem
Geschirr gegen Gericht!. Anschlag überlassen werden. Wer nun hierzu Lust hat wolle sich in der
Waisenhaus - Buchdruckerey melden.

4) Das herrschaftliche - zu Dienst bearbeitet werdende Vorwcrck zu Trendelburg, welches in
1319 Acker i Z Ruten Land, Wiesen, Huden, Kämpen und Garten nebst io ê Acker Triesch
vom Kälber Kamp, weniger nicht in den nöthigen Gebäuden bestehet, sott mit der daselbst ge
legenen herrschaftlichen-in drey Mahlgängen und einem Schlaggang bestehenden Mühle, von
Maytag künftigen Jahrs an, auf Erb-oder Temporal ; Leihe ausgethan nud des Endesein
anderweiter Licitation*-Termin Donnerstag den28sten des nächst cintrettcnden Monaths Jau.
auf Fürst!. Kriegs-und Domainen-Cammer abgehalten werden. Es wird demnach solches
hierdurch bekant gemacht damit diejenige, welche auf eine oder die andere Weise zu diesem
Vorwerck und der Mühle Lust haben, sich alsdann des Vormittags allster einfinden, in An
sehung ihres bisherigen Betragens und daß sie der Oeconomie »nid des Mühlen Wesens gnug-
sam kundig, auch wegen des Inventario und der caution, prrcstanda prrcstireu können. Obrigkeit
liche und hinlängliche Attestata, ohne welche niemand zur Licitation gelassen wird, prociuci-
ren, nach Vernehmung der Pacht-oder Erbleihe Couditionen, welche auch vorher allster einge
sehen mit» die nähere Umstände in Loco und bey dem Amt zu Helmarohausen erfraget werden
können, ihr Gebottthun und daraufdas weitere erwarten mögen. Cassell den 7ten Dec. 1772.

Lürstl. Heß. Rricgs-und jLomainen-Lämmer das.
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